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Verbreitungsgebiet
Die Wirtschaftsregion  
Heilbronn-Franken
Die Region Heilbronn-Franken zählt mit ihren 
fünf Stadt- und Landkreisen zu den  
15 stärksten Wirtschaftsregionen in der 
Bundesrepublik und verfügt deutschlandweit 
über die höchste Dichte an Weltmarktführern 
gemessen an der Einwohnerzahl. Der über-
durchschnittliche Bevölkerungszuwachs, die 
hohe Beschäftigungsdynamik und das stark 
wachsende Bildungsangebot sowie eine 
hervorragende Infrastruktur und Lebensqualität 
zeichnen die Region aus.

Zu den Kernbranchen in Heilbronn-Franken ge-
hören der Maschinenbau und die Prozess- 
technologie. Es haben sich hoch innovative 
Cluster gebildet, die charakteristisch sind für 
die Wirtschaftsregion. Dazu zählen die Auto-
mobil- und Kunststoffindustrie im Landkreis 
Heilbronn, die Ventilatorenhersteller und die 
Handels- und Befestigungstechnik im Hohen-
lohekreis, der Verpackungsmaschinencluster 
im Landkreis Schwäbisch Hall sowie die Glas-
industrie und Vakuumtechnik im  
Main-Tauber-Kreis.

→ Fakten
Städte und Gemeinden �������������������������������  111
Einwohner ���������������������������������������������������� 941.000
Arbeitnehmer �������������������������������������������� 438.300
eingetragene  
Ausbildungsverhältnisse ������������������� 10.644
IHK-Unternehmen ������������������������������������� 67.700
Fläche ������������������������������������������������������������� 4765 km²

Quelle :  
IHK Heilbronn-Franken,  
Statistischer Jahresüberblick 2024/25
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Unsere Vorteile

Mehr als 25 Jahre Kompetenz
Wir stehen seit mehr als 25 Jahren für 
unabhängige Berichterstattung und  
hochwertige Inhalte. Durch unsere 
langjährige Kompetenz profitieren  
Sie nicht nur von hoher Akzeptanz  
bei unseren Leserinnen und Lesern, 
sondern auch von einer schnellen 
Umsetzung Ihrer Wünsche durch ein 
professionelles Team.

Rund 100.000 Kontakte

Zu unserer Zielgruppe zählen Unter-
nehmer, Fach- und Führungskräfte und 
Entscheider der Region Heilbronn- 
Franken. Mit unserer gedruckten 
Auflage von 16.000 Exemplaren und 
unserem E-Paper im wöchentlichen 
Newsletter erreichen wir rund 100.000 
Kontakte.

Zum Vergleich: In Heilbronn-Franken 
sind rund 66.000 Unternehmen regi- 
striert. Profitieren Sie von einer extrem  
starken Zielgruppendurchdringung.

Beste Werbewirkung

Das PROMAGAZIN gibt es im Abo 
und an zielgruppengerechten 
Auslagestellen. Zusätzlich wird das 
PROMAGAZIN an kaufkraftstarke 
Haushalte geliefert. Auch über 
Lesezirkel und als E-Paper ist das 
PROMAGAZIN erhältlich

Hohe Verteil-
qualität, kein 
Streuverlust

Genau die  
richtige  
Zielgruppe

Optimales  
Umfeld und  
hoher Komfort
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Profil
Verbreitung
Als Monatsmagazin hat das PROMAGAZIN  
eine lange Lesedauer und eine hohe  
Zielgruppen-Effizienz. Durch die Wahl 
unserer Vertriebskanäle erreichen wir die 
Zielgruppe ohne Streuverluste.

Charakteristik
Mit seinem hohen Anspruch an Qualität,  
Aktualität und Kundennähe konnte sich das 
PROMAGAZIN als einziges unabhängiges 
Monatsmagazin für die gesamte Region Heil-
bronn-Franken etablieren. Mit authentischen 
Beiträgen, exklusiven Interviews und vielen 
Spezialthemen stärkt das PROMAGAZIN seit 
mehr als 25 Jahren das „Wir-Gefühl“ und 
präsentiert Heilbronn-Franken als besonders 
starke und dynamische Wirtschafts- und  
Zukunftsregion. In den verschiedenen Rubriken, 
Kommentaren und Umfragen greifen wir auf, 
was unsere Region tatsächlich bewegt.

→ Davon PROfitieren Sie
›	 Hohe journalistische Qualität
›	 Redaktionelle Unabhängigkeit
›	 Sehr kaufkraftstarke Leserschaft
›	 Viele Entscheider auf  
	 Geschäftsführerebene werden erreicht
›	 Hohe Akzeptanz in der Region

Erfolgsgeschichte Heilbronn-Franken: Reinhold Würth und seine Region Sein
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25. Jahrgang | 4 Euro | 52856 25 JAHRE  für die Region Heilbronn-Franken.

Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth wird 90

Lebenslinien eines  
Unternehmers
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Hohenlohekreis  I  Packaging  |  Feiern und Tagen  |  pro-magazin.de

Die Zukunft rollt an
Das Familienunternehmen Rüdinger 
weiht einen Ladepark für Elektro-Lkw ein
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Unsere Zielgruppe im Profil

Der heimatverbundene Manager

Thomas ist Abteilungsleiter in einem 
großen regionalen Industrieunter-
nehmen. Er ist 54 Jahre alt, verheira-
tet und hat zwei erwachsene Kinder, 
die beide studieren. Privat liebt er 
gutes Essen und ist oft mit dem Fahr-
rad unterwegs. Er arbeitet viel und 
gerne. Von Kindesbeinen an lebt er 
in der Region und ist sehr heimatver-
bunden. Das zeigt auch sein großes 
privates und berufliches Netzwerk. 
Medien nutzt Thomas hauptsächlich 
zur Information. Der Wirtschaftsteil 
ist für ihn Pflichtlektüre. Außerdem 
bleibt er gerne auf dem Laufenden 
bei Innovationen und Entwicklungen 
in seinem Fachgebiet. 
 

Redaktionelle Interessen:  
Lokale Wirtschaft, Recruiting,  
Zukunftstrends, Innovationen

Die engagierte Gründerin

Die engagierte Gründerin Karin ist 
Inhaberin und Geschäftsführerin 
eines kleinen Einzelhandelsunter-
nehmens mit drei Mitarbeitern. Sie ist 
51 Jahre alt, ihr Sohn macht gerade 
Abitur. Seit es sie vor 20 Jahren nach 
Heilbronn-Franken verschlagen hat, 
fasziniert sie der Charme der Region. 
Neben der Liebe für Kinobesuche 
ist ihre große Leidenschaft die Natur. 
Sie geht oft Wandern in der Region 
oder auf Reisen in aller Welt. Nach 
Feierabend blättert Karin gerne in 
Zeitschriften aller Art. So erholt sie 
sich vom Alltagsstress und ist gleich-
zeitig immer top informiert. 
 
 

Redaktionelle Interessen:  
Finanzierung, Events  
und Tourismus, Kultur, Soziales

Der familienorientierte Aufsteiger

Steffen ist erfahrene Fachkraft 
im Controlling. Er ist 35 Jahre alt, 
hat gemeinsam mit seiner Freun-
din – einer Produktmanagerin im 
IT-Sektor – eine kleine Tochter im 
Kindergartenalter und denkt über ein 
Eigenheim nach. Steffen ist in der 
Region aufgewachsen. Das Studium 
und seine berufliche Laufbahn haben 
ihn dann in diverse große deutsche 
Städte verschlagen. Die Familien-
gründung kam für ihn aber nur in der 
Heimat infrage. Für eine möglichst 
große Work-Life-Balance arbeitet er 
gerne im Homeoffice. Er informiert 
sich überwiegend online, in News-
Apps und Blogs. Außerdem stöbert 
er gerne auf Fachportalen, um keine 
Entwicklung zu verpassen.

Redaktionelle Interessen: 
Weiterbildung und Karriere, Bauen, 
Familie, New Work

Der vernetzte Förderer

Thorsten hat seit über 10 Jahren 
eine leitende Funktion im örtlichen 
Touristikverband inne. Seine Leiden-
schaft gilt den Menschen und Unter-
nehmen der Region. Seine berufliche 
Laufbahn hat er gewählt, um die Vor-
züge seiner Heimat auch überregio-
nal bekannt zu machen. Thorsten ist 
46 Jahre alt und ledig. Beruflich und 
privat trifft man ihn auf regionalen 
Veranstaltungen und Events aller Art. 
Dort pflegt er seine Kontakte und 
behält alle Entwicklungen im Blick. 
Seine Freizeit verbringt er gerne in 
kulturellen Einrichtungen. Zeitungen 
und Zeitschriften nutzt er nach wie 
vor am liebsten gedruckt. 

Redaktionelle Interessen:  
Lokale Wirtschaft, Events und  
Tourismus, Kultur, Infrastruktur,  
Zukunftstrends, Diversity
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Unsere Zielgruppe in Zahlen

Quellen: LAE 2024 - Sonderauswertung 
Fachpresse, Verein Deutsche Fachpresse 
2024, Fachvertretung Fachmedien im 
MVFP; Leserumfrage PROMAGAZIN 2020

Haushaltsnettoeinkommenin Prozent

	 bis 2.000 Euro� 2,5

	 2.000 bis 2.500 Euro� 4,4

	 2.500 bis 3.000 Euro� 12,0

	 3.000 bis 4.000 Euro� 27,0

	 4.000 bis 5.000 Euro� 25,0

	 über 5.000 Euro� 26,0

	 keine Angabe� 4,3

Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung nutzen regelmäßig 
oder gelegentlich

	 Eine oder mehrere Fachzeitschriften, die sich mit beruflich		
	 relevanten Inhalten an Sie wenden (Print oder E-Paper)	 85,5
	 Digitale* Angebote von Fachmedien	 71,7
	 Veranstaltungen wie Kongresse, Tagungen, Seminare	 71,7
	 Digitale* Angebote von Unternehmen	 66,1
	 Digitale Veranstaltungen von Konferenzen, 	  
	 Webinare, E-Learning	 65,4
	 Eine oder mehrere Fachmessen im In- und Ausland	 61,5
	 Außendienstbesuche am Arbeitsplatz	 58,0
	 Unaufgefordert zugesandte und persönlich adressierte 	  
	 Direktwerbung (Werbebriefe oder Prospekte)	 53,5
	 Kundenzeitschrift von Unternehmen	 51,5

Bildung in Prozent

	 Abitur� 76,0

	 Weiterführende Schule� 20,0

	 Hauptschule� 4,0

↓ 
Unsere Zielgruppe  

verfügt über ein  
überdurchschnittliches 

Haushaltsnetto- 
einkommen und ein 

sehr hohes  
Bildungsniveau.

↓ 
Laut aktuellen Studien  

nutzen Entscheidungsträger  
in Unternehmen Fachzeit- 

schriften und deren Webseiten 
mehrmals pro Woche als 

Informationsquelle. Keinem 
anderen Medium kommt eine 

so große Relevanz zu.

Angaben in Prozent 

*Webseiten, Social Media, Newsletter, Apps,  
Podcasts, Webcasts
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Anzeigenpreise und -formate
Anzeigen  Format im Satzspiegel 

Breite x Höhe
 Format im Anschnitt 

Breite x Höhe 
(+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten)

Preise für Anzeigen 
4C (vierfarbig)

1
1/1 Seite U4 

1/1 Seite U2, U3 
1/1 Seite

181 x 231 mm 210 x 297 mm  (216 x 303)
5.690 €
4.990 €  
4.690 €

2 Juniorpage – 138 x 188 mm  (144 x 194 mm) 3.690 €

3 1/2 Seite hoch 
1/2 Seite quer

88 x 231 mm 
181 x 113 mm

105 x 297 mm  ( 111 x 303 mm) 
210 x 141 mm  (216 x 147 mm)

2.890 €

4 1/3 Seite hoch 
1/3 Seite quer

57 x 231 mm 
181 x 74 mm

76 x 297 mm  ( 82 x 303 mm) 
210 x 99 mm  (216 x 105 mm)

1.990 €

5 1/4 Seite hoch 88 x 113 mm – 1.890 €

6 2/1 Seiten Panorama 386 x 231 mm 420 x 297 mm  (426 x 303 mm) 6.990 €

Sonderplatzierungen auf Anfrage, alle Preise zzgl. MwSt.

2

3 61

4
5

↓ 
Ihr Vorteil:  

Preise  
wie 2025 



8

Mediadaten 2026

Beilagen und Beihefter
Preise
1 Beilagen
Beilagen werden dem Magazin lose beigefügt.
Preis je Tausend:
bis 25 g ............................  150 €
bis 30 g ............................  155 €
bis 40 g ............................  165 €
bis 50 g ............................  175 €
über 50 g .......................  auf Anfrage
Format maximal:  
200 mm breit x 290 mm hoch

2 Beihefter 
Beihefter sind mit dem Magazin fest  
verbunden. Preis auf Anfrage.
Format maximal: 
210 mm breit x 297 mm hoch 
Beschnittzugabe: 5 mm

3 Beikleber
Postkarten, Booklets oder andere Produkte 
werden auf Ihrer Anzeige befestigt und können 
vom Leser abgelöst werden. Preis auf Anfrage.

+ Kombiangebot (Preise auf Anfrage) 
„Classic“ (Beilage / Beihefter + Teaseranzeige) 
„Premium“ (Beilage / Beihefter + Griffecke) 

Belegung und Verteilung

Mindestmenge
5.000  Exemplare

Teilbelegung
Mindermengenzuschlag von 30 % bei unter 
10.000 Exemplaren

Preise
Keine Postgebühren. Keine Wiederholungs- 
rabatte. Alle Preise zzgl. MwSt.

Muster
Der Verlag benötigt 3 bis 4 Wochen vor  
Erscheinen des Magazins verbindliche Muster, 
die auf ihre Verarbeitungsfähigkeit überprüft 
werden.

Anlieferungstermin
Mindestens 2 Wochen vor Erscheinungs- 
termin, frühestens 4 Wochen vor Erscheinen 
bei kostenfreier Anlieferung frei Haus.

Kennzeichnung
Die Versandpapiere und die Umverpackung 
müssen folgende Angaben enthalten:  
Menge, Titel und Ausgabe des Objektes.  
Bei Teilbeilagen bzw. -beiheftern ist die  
Angabe der Version erforderlich.

Verpackung
Lose, unverschränkt in Lagen zu mindestens  
25 Exemplaren in Einwegboxen oder Stülp- 
deckelkartons (nicht eingeschweißt oder  
gebändelt). Werden verschiedene Sorten ge-
meinsam angeliefert, so darf jedes Packstück 
nur eine Sorte enthalten. Alle Packstücke sind 
zu kennzeichnen.

Lieferanschrift
Möller Pro Media GmbH 
Zeppelinstraße 6 
16356 Ahrensfelde

1

2

3
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↓
Ihr gewünschtes Format  

ist nicht dabei?
Finden Sie mit uns zusammen die 
beste Präsentationsform für Ihre  

Werbebotschaft. Gerne unterstützen 
wir Sie als Medienpartner –  

gestalterisch, redaktionell und  
konzeptionell.

Content-Formate

Heft im Heft
Fällt auf, kommt an: Mit unseren 
Sonderprodukten in unter-
schiedlichen Formaten setzen 
Sie sich besonders in Szene – 
und das zu attraktiven Preisen.

Titel-Vermarktung
Steigern Sie mit einer Titel-

seiten-Belegung inkl. Griffecke 
die Aufmerksamkeit für Ihr 

Angebot.

Advertorials
Perfekt verzahnt: Mit einem 
Advertorial präsentieren Sie 
Ihre Werbung eingebettet 
in die redaktionellen Inhalte 
unseres Magazins.

Erfolgsgeschichte Heilbronn-Franken: Reinhold Würth und seine Region Sein
 Lebensw
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Lebenslinien eines  
Unternehmers
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Sommer 
2025für die Region Heilbronn-Franken.

Diese Unternehmen in Heilbronn-Franken warten auf Sie

Das ARNOLD Management und Vertreter der Würth-Gruppe (v. l.): Dirk Döllner, Alois Wimmer, Mario Metzger, Bernd 
Weidner, Lukas Schmieg, Thorsten Lienhardt-Schuster, Rolf Bauer und Robert Friedmann

Neues Spitzen-Team stellt sich auf
ARNOLD UMFORMTECHNIK erweitert die Geschäftsführung.

Am 1. Juli 2024 jährte sich zum  
30. Mal die visionäre Entscheidung 

von Prof. Dr. h. c. Reinhold Würth, die 
Schraubenproduktion der L&C Arnold 
Gruppe am Standort Forchtenberg-
Ernsbach zu übernehmen und in die 
Würth-Gruppe zu integrieren. „Diese 
Entscheidung schuf die Grundlage da-
für, dass wir mit Freude und Mut zur In-
novation die Weiterentwicklung des 
Unternehmens vorantreiben konnten“, 
erklärt Dirk Döllner, CEO von ARNOLD.

Heute beschäftigt die ARNOLD 
Gruppe knapp 1.500 Mitarbeiter und 
erzielte 2023 weltweit einen Umsatz 
von 300 Millionen Euro. Die strategi-
schen Schwerpunkte des Unterneh-
mens sind New Mobility, Future of 
Work, Digitalisierung, Nachhaltigkeit 
und Internationalisierung.

Robert Friedmann, Sprecher der 
Konzernführung der Würth-Gruppe, 
würdigt die erfolgreiche Entwicklung 
des Unternehmens: „ARNOLD genießt 
höchstes Ansehen in der Würth-Grup-

pe. Der moderne Geist und die Fähig-
keit, flexibel auf Veränderungen im 
Marktumfeld zu reagieren, sind ent-
scheidend für diesen Erfolg.“

Um die zukünftige positive Ent-
wicklung zu sichern, wurden im Rah-
men des kontinuierlichen Strategiepro-
zesses wichtige Maßnahmen ergriffen. 
Dazu gehören die Reorganisation des 
Customer Managements, die Definition 
der drei Business Units (Fastening Solu-
tions, Functional Components und Fas-
tening Systems) sowie die Optimierung 
der Supportprozesse. Mit dieser Orga-
nisation will man den Umsatz in einem 
anspruchsvollen Marktumfeld bis 2033 
mehr als verdoppeln.

Um den unterschiedlichen Her-
ausforderungen gerecht zu werden und 
ARNOLD erfolgreich in die Zukunft zu 
führen, wurde die Geschäftsführung ab 
dem 1. Juli 2024 erweitert. Dirk Döllner 
verantwortet als CEO weiterhin die 
strategische Unternehmensführung so-
wie die Supportprozesse HR und Orga-

Info

ARNOLD UMFORMTECHNIK  
GmbH & Co. KG  
Carl-Arnold-Straße 25  
74670 Forchtenberg-Ernsbach  
Tel.: 07947 821-0  
E-Mail: info@arnold-fastening.com  
www.arnold-fastening.com
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nisation, IT, Einkauf sowie Finanzen und 
Controlling. Zukünftig wird er in der 
Geschäftsführung von Mario Metzger 
(Chief Marketing Officer), Thorsten 
Lienhardt-Schuster (COO Fastening 
Systems), Lukas Schmieg (COO Functio-
nal Components) und Bernd Weidner 
(COO Fastening Solutions) unterstützt.

ADVERTORIALAnzeige

17

ARBEITSBEREICH
_ Service & Montage
_ Verkauf & Consulting
_ Konstruktion & Entwicklung
_ Supply Chain Management
_ IT
_ Logistik
_ Weitere kaufmännische Bereiche

ARBEITSPHILOSOPHIE
Bei Schubert geht es um viel: Um 
Erfindergeist, um Innovationen, um 
Kreativität, um Sie und dich, und 
darum, wie wir gemeinsam unsere 
Zukunft ein bisschen besser, weil 
nachhaltiger machen. Uns treiben  
die Neugierde und die Gewissheit, 
dass wir mit unseren Innovationen 
einen wesentlichen Beitrag für eine 
lebenswerte Zukunft für die nächsten 
Generationen leisten können.

DATEN & FAKTEN

Geschäftsfelder
Hersteller von hochflexiblen Ver- 
packungsmaschinen für Produkte 
aller Art

Standorte
Crailsheim, Dresden & weitere 
Niederlassungen in den USA, UK  
und China

Mitarbeitende
1700 weltweit

Kontakt
Gerhard Schubert GmbH 
Tel. 07951/400-806 
karriere@gerhard-schubert.de

Schubert steht für über 50 Jahre Pionier-
geist und schöpferische, visionäre Kraft. 
Weltweit verpacken unsere Anlagen ver-
schiedenste Produkte – von Champag-
ner über Pralinen und Camembert bis 
hin zu Impfseren, Dübeln und Tierfut-
ter. Immer wieder setzen die Schubert-
Technologien internationale Maßstäbe 
im Verpackungsmaschinenbau. 

Mit unserem Nachhaltigkeitspro-
gramm Mission Blue haben wir ein wei-
teres anspruchsvolles Ziel anvisiert: 
neue, nachhaltige Verpackungslösun-
gen für eine lebenswerte Zukunft.

Zukunft gestalten mit Schubert 

Um Innovationen zu schaffen, 
braucht es Menschen mit Ideen, Know-
how und Teamgeist. Deshalb suchen wir 
qualifizierte Mitarbeitende, die Spaß an 
technischen Herausforderungen haben 
und etwas bewegen wollen. Wer sich 
nur durch wohlklingende Jobtitel oer die 
Aussicht auf ein Eckbüro motivieren 
lässt, ist bei uns falsch. Uns treiben die 
Neugierde und Gewissheit, mit unseren 
Innovationen einen wesentlichen Bei-
trag für eine lebenswerte Zukunft für die 

nächsten Generationen leisten können. 
Wir entwickeln digitale Lösungen, die 
Prozesse noch effizienter machen, Aus-
schuss und Transportwege vermeiden 
und den Energieverbrauch senken – von 
vernetzten Kundenplattformen für digi-
tale Services über 3D-Druck-Lösungen 
bis zu KI-gesteuerten Robotern und ei-
nem digitalen Maschinenzwilling. 

Arbeiten auch Sie mit an nachhalti-
gen, zukunftsgerichteten Technologien. 
Bringen Sie Ihr Fachwissen für die Ent-
wicklung neuer Steuerungssoftware, die 
Konstruktion und Entwicklung oder  
den Verkauf wegweisender und umwelt-
schonender Verpackungslösungen mit 
ein. Als Innovationstreiber gestalten wir 
das neue Zeitalter der Nachhaltigkeit 
und werden auch künftig Maßstäbe in 
der Branche setzen – werden Sie Teil 
dieser Erfolgsgeschichte.

Anzeige

Gerhard Schubert GmbH

M A S C H I N E N B A U

www.schubert.group

2 0 Arbeitgeber im Porträt
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Termine 2026
Ausgabe Anzeigenschluss  Druckunterlagenschluss Erscheinungstermin

01 19.01.2026 21.01.2026 ab 23.01.2026

02 1102.2026 13.02.2026 ab 19.02.2026

03 13.03.2026 17.03.2026 ab 20.03.2026

04 14.04.2026 16.04.2026 ab 21.04.2026

05 11.05.2026 13.05.2026 ab 20.05.2026

06 12.06.2026 16.06.2026 ab 18.06.2026

07 13.07.2026 15.07.2026 ab 20.07.2026

08 14.08.2026 17.08.2026 ab 20.08.2026

09 16.09.2026 18.09.2026 ab 22.09.2026

10 14.10.2026 16.10.2026 ab 20.10.2026

11 11.11.2026 13.11.2026 ab 17.11.2026

12 04.12.2026 8.12.2026 ab 11.12.2026

Stand: Oktober 2025, Änderungen  vorberhalten.



11

Mediadaten 2026

PROMAGAZIN:  
Digitale Kommunikation

→ Immer topaktuell 
Steigern Sie Ihre Reichweite und  
verlängern Sie Ihre Print-Buchung 
mit unseren erfolgreichen digitalen 
Kommunikationslösungen. Nutzen 
Sie unsere Plattform und machen Sie 
unsere User zu Ihren Kunden!

Die Mediadaten hierzu finden Sie auf  
www.pro-magazin.de/mediadaten
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Kennen Sie schon unsere 
weiteren Werbeangebote?
pVS – Full-Service  
aus einer Hand 

Unser Service für Ihr Unternehmen geht weit 
über das klassische Anzeigen-, Beilagen- oder 
Sonderthemen-Angebot hinaus.
Wir bieten maßgeschneiderten Kommuni- 
kationsservice – von „A“ wie App bis „Z“ wie 
zielgruppenspezifisches Marketing.
Wir beraten Sie gerne zu unseren  
Full-Service-Angeboten – ob in Corporate  
Design- und Gestaltungsfragen, bei Jubiläen 
oder Neueröffnungen Ihres Unternehmens,  
bei der Realisierung von Firmen-, Kunden-  
und Mitarbeiter-Magazinen, der Inszenierung 
verkaufsstarker Events oder kunden- 
spezifischer Online-Lösungen. Nutzen Sie 
unser Know-how für Ihren Werbeerfolg!
Interesse geweckt? So erreichen Sie uns:

Beate Semmler
Verlagsleiterin
T   0791 95061-8318
beate.semmler@pro-vs.de

Redaktion

Direkt-
marketing

Content Kommunikation

Digital

Print
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Verlag und technische Hinweise
Verlagsangaben 
pVS - pro Verlag und Service GmbH & Co. KG 
Stauffenbergstraße 18, 74523 Schwäbisch Hall

T  0791 950 61-8300 
F  0791 95061-8341 
www.pro-magazin.de 
www.treffpunkt-kommune.de 
www.stimme-mediengruppe.de/pvs

Anzeigen: 
Darja Schiz-Salov, Sales Managerin 
T 0791 95061-8331 
darja.schiz-salov@pro-vs.de

Geschäftsbedingungen:  
Alle Anzeigenaufträge werden ausschließlich 
gemäß den Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen des Verlags ausgeführt. 

Bankverbindung:  
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim,  
BLZ 622 500 30, Kto.-Nr. 005 255 300 
IBAN DE91 6225 0030 0005 2553 00 
BIC SOLA DE S 1 SHA

Umsatzsteuer-ID-Nr.:  
DE269893041

Zahlungsbedingungen:  
8 Tage nach Rechnungserhalt ohne Abzug, 
spätestens zum auf der Rechnung  
ausgewiesenen Fixtermin 

Rabatte: bei Mehrfachschaltungen innerhalb 
eines Kalenderjahres

Malstaffel 
ab 3 Schaltungen: 5 %; 
ab 6 Schaltungen: 10 %;  
ab 9 Schaltungen: 15 %;  
ab 12 Schaltungen: 20 %
Mengenstaffel 
ab 3 Seiten: 10 %; ab 6 Seiten: 15 %;  
ab 9 Seiten: 20 %; ab 12 Seiten: 25 %
Druckauflage: 16.000
Verbreitete Auflage: 15.850
Termine: Alle Termine finden Sie auf Seite 10.
Erscheinungsweise: monatlich
Heftformat: 210 x 297 mm (Breite x Höhe)
Einzelpreis: 4,00 €, Abo (12 Ausgaben)  
48,00 € inkl. MwSt. und Versand

Technische Hinweise
Bitte bei Anzeigenerstellung und digitaler  
Übertragung beachten!
Druckverfahren: Rollenoffset aus der  
Euroskala auf gestrichenem Recyclingpapier.
Druckunterlagen: Digitale Übermittlung in  
geschlossenen Formaten wie PDF  
(vorzugsweise PDF / X-1A). 

Rasterweite: 60 Linien / cm (150 lpi).

Farbprofil: Daten in PSOcoated_v3 oder  
ISOcoated_v2 liefern.

Schriften: vollständig einbetten

Farben: HKS- und Pantonefarben werden 
grundsätzlich aus der Euroskala gedruckt. Es 
gelten die Prozentwerte des HKS-Gremiums. 
Drucktechnisch bedingte geringfügige Ab-
weichungen im Farbton berechtigen nicht zu 
Ersatzansprüchen oder Preisnachlässen.

Ausdruck / Motiv: Bitte lassen Sie uns mit jeder 
Datei einen entsprechenden Ausdruck (auch 
Fax oder PDF) zukommen. Bei farbigen Anzei-
gen einen farbverbindlichen Proof, möglichst 
auf Auflagenpapier.

Bildauflösung: Graustufen und CMYK mind.  
300 dpi (optimal 350 dpi), Strichabbildungen 
mind. 1.200 dpi (optimal 2.400 dpi).

Besonderheiten: Grundsätzlich ist bei Erstauf-
trägen ein Test sinnvoll. Bitte verwenden Sie 
keine Sonderfarben oder RGB-Bilder. Folgende 
PDF-Programme können schwerwiegende 
Fehler verursachen: PDF2GO, PDFWriter und 
FreePDF. Wir empfehlen den Adobe PDF  
Distiller.

Datenübertragung:  
Per E-Mail an Ihren Sales Manager
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Anzeigen- und Beilageaufträge und Schaltung von Werbeaufträge

I. Vertragsgrundlagen

1. 	 Für alle Werbeaufträge und für alle Folgeaufträge gelten mit ihrer Erteilung die Kon-
ditionen der Preisliste, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Zusätzlichen Ge-
schäftsbedingungen der pVS - pro Verlag und Service GmbH & Co. KG, Stauffenbergstraße 
18 in 74523 Schwäbisch Hall (im Folgenden „Medienunternehmen“), deren Regelungen 
einen wesentlichen Vertragsbestandteil bilden. Die Gültigkeit etwaiger AGB der Werbungs-
treibenden oder Inserenten ist ausgeschlossen, soweit sie mit diesen AGB nicht überein-
stimmen.   

2. 	 Werbeauftrag ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Werbe-
mittel in einer Druckschrift und/oder im Internet zum Zweck der Verbreitung (nachfolgend 
Werbeauftrag/Anzeigenauftrag). Werbeaufträge im digitalen Bereich sind insbesondere: 
Banner, Advertorials, Subchannel, Social Media Postings und Multimedia-Content. Die AGB 
gelten sinngemäß für Beilagenaufträge. Diese werden vom Medienunternehmen grund-
sätzlich erst nach Vorlage eines Musters angenommen.

II. Vertragsabschluss

1. 	 Abschluss ist ein Vertrag über die Schaltung mehrerer Anzeigen unter Beachtung der 
vom Medienunternehmen angebotenen Rabattstaffeln, wobei die einzelnen rechtverbind-
lichen Anzeigenaufträge jeweils erst durch schriftliche oder elektronische Bestätigung des 
Abrufs zustande kommen. Abruf ist die Aufforderung des Werbetreibenden an das Me-
dienunternehmen, auf Grundlage eines Abschlusses eine konkrete Anzeige zu veröffent-
lichen und die Zustellung der für die Produktion erforderlichen Texte und Vorlagen. Ist kein 
Erscheinungstermin vereinbart, sind Anzeigen spätestens ein Jahr nach Vertragsabschluss 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige 
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 3 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird. Bei Errechnung der Abnahmemenge zur Abschlusserfüllung wer-
den Textteil-Millimeter dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet. Ra-
battdifferenzen, die aus Mehr- oder Minderabnahmen, ausgehend von der vereinbarten 
Abnahmemenge entstehen, werden am Ende des Abschlussjahres durch entsprechende 
Gutschriften bzw. Belastungen ausgeglichen. Bei Nichtbezahlung von einer oder mehreren 
Anzeigenrechnungen kann diese Rabattvereinbarung nach erfolgloser Mahnung außeror-
dentlich und fristlos gekündigt werden. Mit der Kündigung können Rabattdifferenzen so-
fort geltend gemacht werden. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten, in Satz 4 genannten, Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigen-
menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.  

2. 	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die das Medienunternehmen nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, 
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Medienunternehmen zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Medienunternehmens beruht.

3. 	 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in be-
stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Medienunternehmen eingehen, 
dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, ob der Auftrag 
wunschgemäß ausgeführt werden kann. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen 
Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

4. 	 Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar 
sind, werden als solche vom Medienunternehmen mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kennt-
lich gemacht.

5. 	 Aufträge für Anzeigen bzw. Werbung können persönlich, telefonisch, schriftlich, per 
E-Mail, Telefax oder per Internet aufgegeben werden. Das Medienunternehmen haftet 
nicht für Übermittlungsfehler. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen und Änderungen 
sowie für Fehler infolge undeutlicher Übermittlungen und Niederschriften übernimmt das 
Medienunternehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe. Das Medienunter-

nehmen behält sich vor, undeutliche oder sprachlich fehlerhafte Manuskripte zu korrigie-
ren. Fehlende oder fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch auf 
Nachlass oder Ersatz. Ebenso auch nicht ein Abweichen von der Satzvorlage, der Schriftart 
oder -größe. Der Anzeigenauftrag kommt zustande durch die Buchung der Anzeige durch 
den Auftraggeber (Angebot) und Bestätigung der Buchung durch das Medienunternehmen 
in Textform.

6. 	 Das Medienunternehmen kann Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe – im Rahmen 
eines Abschlusses nach sachgemäßem Ermessen ablehnen. Dies gilt insbesondere, wenn 
der Inhalt der Anzeigenaufträge gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt, 
vom deutschen Werberat beanstandet wurde, wenn deren Veröffentlichung für das Me-
dienunternehmen wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar 
ist oder Beilagen durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestand-
teils der Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten. Beilagenaufträge sind für das 
Medienunternehmen erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bin-
dend. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.  

7. 	 Anzeigenaufträge können nur schriftlich oder in Textform gekündigt werden. Ist die 
Anzeige bereits in Druck gegeben, hat der Auftraggeber die Anzeige zu bezahlen. Ist die 
Anzeige noch nicht in Druck gegeben, kann das Medienunternehmen die Erstattung der 
bis zur Kündigung angefallenen Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften verlangen. Das 
Medienunternehmen wird im Falle höherer Gewalt und bei vom Medienunternehmen un-
verschuldeten Arbeitskampfmaßnahmen von der Verpflichtung zur Auftragserfüllung frei, 
Schadenersatzansprüche des Kunden bestehen deswegen nicht.

8. 	 Bei der Beauftragung von Anzeigen unter der für die jeweilige Rubrik geltenden Min-
destgröße wird der Preis für die jeweilige Mindestgröße berechnet.

9. 	 Sind keine Größen vereinbart oder vorgegeben, wird die Anzeige mit der für eine 
solche Anzeige üblichen Höhe abgedruckt und berechnet. Weicht bei einer angelieferten 
Druckunterlage die Abdruckhöhe von der bestellten Abdruckhöhe im Auftrag ab, gilt das 
Maß der in Abdruck gebrachten Anzeigenhöhe.

III. Pflichten des Kunden und Schadensersatzansprüche

1. 	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen 
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druck-unterlagen fordert das Medienunternehmen unverzüglich Ersatz an. 
Das Medienunternehmen gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im 
Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

2. 	 Im kaufmännischen Geschäftsverkehr gilt, dass der Auftraggeber den Abdruck seiner 
Anzeige sofort nach Erscheinen zu prüfen hat. Das Medienunternehmen lehnt Ansprüche 
auf Zahlungsminderung oder Ersatz ab, wenn bei zu wiederholenden Aufträgen der glei-
che Fehler unterläuft, ohne dass der Auftraggeber eine Berichtigung vor Wiedergabe der 
nächsten Anzeige verlangt.

3. 	 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Lässt das Medienunternehmen eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist ver-
streichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein 
Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Das Medienun-
ternehmen haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden, für Schä-
den aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, soweit 
zwingend eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist, für schuldhafte 
Verletzungen von Kardinalspflichten (= Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf) und soweit Mängel arglistig verschwiegen wurden 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit übernommen wurde. Im Übrigen sind Schadens-
ersatzansprüche gegen das Medienunternehmen unabhängig vom Rechtsgrund ausge-
schlossen.

4. 	 Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet das Medienunternehmen darüber hinaus 

auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegen-
über Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraus-
sehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Rekla-
mationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.  

5. 	 Bei Aufträgen zur Schaltung von Onlinewerbemitteln kann das Medienunternehmen 
nicht eine jederzeitige und vollständige Wiedergabe sicherstellen. Das Medienunterneh-
men haftet nicht für Fehler in der Wiedergabe, wenn diese durch außerhalb des Verant-
wortungsbereichs des Medienunternehmens liegende Umstände beeinträchtigt wird, insb. 
Störungen der Kommunikationsnetze, durch die Verwendung ungeeigneter Darstellungs-
soft- oder Hardware und Ausfall von Servern.

6. 	 Der Auftraggeber ist für den rechtlichen Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der 
Anzeige verantwortlich und stellt sicher, dass die Inhalte, insbesondere Texte, Bilder und 
Grafiken, keine Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte oder sonstige Schutzrech-
te verletzen und alle auf Fotos abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung in der 
Print- und Online-Ausgabe einverstanden sind. Er stellt das Medienunternehmen von allen 
Ansprüchen Dritter wegen der Veröffentlichung der Anzeige frei, einschließlich der ange-
messenen Kosten zur Rechtsverteidigung. Das Medienunternehmen ist nicht zur Prüfung 
verpflichtet, ob ein Anzeigenauftrag die Rechte Dritter beeinträchtigt. Ist das Medienunter-
nehmen zum Abdruck einer Gegendarstellung verpflichtet, hat der Auftraggeber die Kos-
ten nach der gültigen Anzeigenpreisliste zu tragen.

IV. Preisermittlung, Zahlungsbedingungen

1. 	 Alle benannten Preise gelten bei Anlieferung fertiger Druckunterlagen bzw. Verwen-
dung vorhandener Druckunterlagen (Stehsätze). Für die Anzeigenherstellung/-gestal-
tung/-veränderung wird eine formatunabhängige Satzpauschale von 15,00 € zzgl. MwSt. 
je Motiv erhoben. Die Pauschale ist nicht rabatt- und AE-fähig. Probeabzüge werden nur 
auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Das Medienunternehmen berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges 
gesetzten Frist mitgeteilt werden. Sollte der Auftraggeber nach Übermittlung des zweiten 
Korrekturabzuges Änderungen verlangen, die nicht auf einer Abweichung des Korrektur-
abzugs vom Auftrag beruhen, wird das Medienunternehmen dem Auftraggeber für die Er-
stellung und Lieferung eines dritten Korrekturabzuges einen Pauschalbetrag in Höhe von 
15,00 € zzgl. Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Kosten für die Anfertigung bestellter 
Vorlagen, Filme oder Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu ver-
tretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen trägt im Übrigen 
der Auftraggeber. 

2. 	 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

3. 	 Sofern das Medienunternehmen in Vorleistung tritt, z.B. bei Ratenzahlung oder bei 
Lieferung auf Rechnung, ermächtigen Sie uns, Ihre angegebenen Daten zum Zweck der 
Bonitätsprüfung auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren an den Verband der Ver-
eine Creditreform e.V., Hammfelddamm 13, 41460 Neuss weiterzugeben. Wir behalten 
uns das Recht vor, Ihnen im Ergebnis die Vorleistung/Prämie zu verweigern.  

4. 	 Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, mög-
lichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige auf dem Postweg oder per E-
Mail, übersandt. Rechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt fällig und ohne Abzug 
zu bezahlen. Bei Zahlungsverzug werden sämtliche offenstehenden Rechnungen bzw. 
Nachberechnungen zur sofortigen Zahlung fällig. Bei Stundung oder Zahlungsverzug 
werden Zinsen entsprechend § 288 BGB berechnet. Mahn- und Inkassokosten, die durch 
Zahlungsverzug entstehen, trägt der Auftraggeber. Das Medienunternehmen kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Auftraggebers ist das Medienunternehmen berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen, abweichend von einem 
ursprünglich vereinbarten Zahlungsziel, von der Vorauszahlung des Anzeigenentgelts und 



15

Mediadaten 2026

Allgemeine Geschäftsbedingungen
vom Ausgleich offener Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Bei telefonischer Auf-
tragsannahme werden Aufträge von Anzeigen-Kunden ohne Abschluss mittels Einzugs-
ermächtigung abgewickelt. Fehlerhafte Anzeigenrechnungen können innerhalb von sechs 
Monaten nach Rechnungsstellung korrigiert werden. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung 
mit Gegenansprüchen nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt oder unbestritten sind. Sofern der Auftraggeber Unternehmer ist, ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechtes nur befugt, sofern der Gegenanspruch unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist und auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

5. 	 Das Medienunternehmen arbeitet im Bereich Forderungsmanagement mit der Cre-
ditreform Heilbronn Zimmermann KG zusammen. Zu diesem Zweck übermitteln wir die 
zur Durchführung von Inkassodienstleistungen erforderlichen Daten (z.B. Gläubigername, 
Schuldnername, Forderungsdaten) an Creditreform. Weitere Informationen zur Datenver-
arbeitung bei Creditreform erhalten Sie unter https://www.creditreform.de/heilbronn/
datenschutz.  

V. Probeabzüge, Druckunterlagen

1. 	 Das Medienunternehmen liefert in der Regel auf der Rechnung einen belegersetzen-
den Abdruck der Anzeige. Wenn Art und Umfang des Auftrages es rechtfertigen, liefert das 
Medienunternehmen auf Anforderung Belege. Bei Belegung der Gesamtausgabe oder 
mehrerer Lokalausgaben wird nur ein Beleg verschickt. Der Belegversand erfolgt in der Re-
gel elektronisch. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Bescheinigung des Medienunternehmens über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige. Bei Kleinanzeigen im Fließsatz und privaten Gelegenheits-
anzeigen besteht kein Anspruch auf einen Beleg.

2. 	 Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Aus-
führung hat der Auftraggeber zu tragen.

3. 	 Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zu-
rückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 
Bewahrt das Medienunternehmen die Werbemittel auf, ohne dazu verpflichtet zu sein, so 
geschieht dies ebenfalls für maximal drei Monate.

VI. Auflagenminderung

Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein An-
spruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der 
ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise 
genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird.

Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel,   
wenn sie  
bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v. H.,  
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v. H.,  
bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H.,  
bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v. H. beträgt. 

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn 
das Medienunternehmen dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten 
konnte.  

VII. Datenschutz

1. 	 Die Vertragsdaten werden in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert, aufgrund 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auch über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung hi-
naus. Das Medienunternehmen wird alle Informationen, Geschäftsvorfälle und Unterlagen, 
die im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung bekannt werden oder als vertraulich 
bezeichnet werden, vertraulich behandeln, es sei denn, sie sind bereits auf andere Weise 
allgemein bekannt geworden. 

2. 	 Die Weitergabe an zur Vertraulichkeit verpflichtete Unterauftragnehmer ist gestattet. 

3. 	 Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, erbringt das Medienunter-
nehmen diese Leistung durch auf das Datengeheimnis gem. DSGVO und sonstige daten-
schutzrechtliche Vorschriften verpflichtete Mitarbeiter und ggfs. Unterauftragnehmer. 
Das Medienunternehmen wird die erlangten Daten ausschließlich für die Zwecke der 
Leistungserbringung verarbeiten. Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten nach 
Art. 13 DSGVO hinsichtlich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und welche 
Rechte die Betroffenen haben, können unter www.stimme-mediengruppe.de/informa-
tionspflichten eingesehen werden. Die Daten können in anonymisierter Form zu Zwecken 
der Marktforschung verwendet werden. Mit einer ausdrücklich zu erteilenden Einwilligung 
durch den Kunden können die Daten auch zu Werbezwecken für das Medienunternehmen 
und seine Tochterunternehmen verarbeitet werden. Eine Weitergabe und Nutzung für 
fremde Werbezwecke erfolgt nicht. Der über die Vertragserfüllung hinausgehenden Daten-
nutzung kann der Kunde jederzeit schriftlich widersprechen, per E-Mail an datenschutz@
stimme-mediengruppe.de. Der Auftraggeber hat das Recht, per Mail an datenschutz@
stimme-mediengruppe.de oder postalisch an Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG, Allee 
2, 74072 Heilbronn unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über ihn gespeichert 
sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter datenschutz@stimme-mediengruppe.de. 

Ergänzend gilt die Datenschutzerklärung des Medienunternehmens auf https://www.pro-
vs.de/datenschutz/. Es besteht ein Beschwerderecht beim Landesdatenschutzbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.

VIII. Sonstiges

1. 	 Für den Anzeigenauftrag gilt deutsches Recht und Ausschluss des UN-Kaufrechts und 
unter Ausschluss von Kollisionsrecht.

2. 	 Eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB lässt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, 
anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine gültige zu treffen, deren wirtschaftlichen 
Erfolg dem der unwirksamen so weit wie möglich nahekommt. 

3. 	 Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass er über Änderungen dieser 
AGB auf der Homepage (www.stimme-mediengruppe/pvs) unterrichtet werden kann. Die 
Änderung gilt als vom Auftraggeber genehmigt, wenn er nicht innerhalb von vier Wochen 
ab Bekanntgabe oder ggf. Zugang der Unterrichtung der Änderung widerspricht. Wider-
spricht der Auftraggeber können laufende Verträge vom Medienunternehmen fristgerecht 
gekündigt werden.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen  

a) 	 Für Anzeigen in Sonderseiten, Sonderbeilagen und Kollektiven können vom Medien-
unternehmen von der Preisliste abweichende Preise festgelegt werden. 

b) 	 Im Falle gänzlichen oder teilweisen Nichterscheinens der Zeitung und somit der Anzei-
ge infolge höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung 
auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von Schadensersatz; für nicht rechtzeitig oder 
überhaupt nicht veröffentlichte Anzeigen bzw. Beilagen wird ebenfalls kein Schadens-
ersatz geleistet.

c) 	 Für die Bonusgewährung gilt die erweiterte Mengenstaffel. Der Werbungtreibende 
hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb 
eines Jahres entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Auftrag abge-
schlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. 
Für die Gewährung eines Konzernrabattes für Tochtergesellschaften ist der schriftliche 
Nachweis einer mehr als 50-prozentigen Kapitalbeteiligung erforderlich. Das Medien-
unternehmen gewährt einen Konzernrabatt nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zu-
sammenschlüssen. Dies gilt nicht für den Zusammenschluss verschiedener selbständiger 
hoheitlicher Organisationen oder bei Zusammenschlüssen, bei denen Körperschaften des 
Öffentlichen Rechts beteiligt sind.

d) 	 Werbeagenturen und gewerbsmäßige Vermittler erhalten Mittlerprovision, wenn sie 
die gesamte Auftragsabwicklung übernehmen. Anzeigen- und Beilagenaufträge werden 
Werbeagenturen und Werbungsmittlern bei Berechnung zum Grundpreis provisioniert. 

Von allen „Ortspreisen“ und ermäßigten Preisen wird keine Mittlerprovision gewährt.

e) 	 Vom Medienunternehmen gestaltete Anzeigen dürfen ohne seine Einwilligung nicht 
für eine Reproduktion bei anderen Werbeträgern weitergegeben oder weiterverwendet 
werden. Insbesondere dürfen Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste, Internet und Ver-
vielfältigung auf Datenträger wie CD-ROM, DVD-ROM etc. auch auszugsweise, nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Medienunternehmens erfolgen.

g) 	 Bei Änderung der Preisliste treten die neuen Bedingungen sofort in Kraft.

h)	  Korrekturabzüge können nur versendet werden, wenn der Auftragseingang einen Tag 
vor Anzeigenschluss erfolgt ist.
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